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Anlage B:  Konvertierung von Prüfungsleistungen  

B.1  Grunds tud ium:  

Die Module "Algorithmen und Datenstrukturen 1 und 2" und 
der das Modul  " Software-Engineering" sind der Informatik-A-
Vordiplomsprüfung der Prüfungsordnung vom 26.6.1998 und 
der dafür nötigen Prüfungsvorleistung äquivalent. 

Die Module "Diskrete Strukturen", "Theoretische Informatik 1" 
und "Theoretische Informatik 2" sind der Informatik-B-
Vordiplomsprüfung der DPO-3 und der dafür nötigen Prüfungs-
vorleistung sowie dem "Programmierkurs in einer logikorien-
tierten Programmiersprache" äquivalent. Das Modul "Theoreti-
sche Informatik 2" nach DPO-2001 gilt als Prüfungsvorleistung 
für die Informatik-B-Vordiplomsprüfung der Prüfungsordnung 
vom 26.6.1998. 

Die Module "Technische Informatik 1", "Technische Informatik 
2" und "Praktische Informatik" sind der Informatik-C-Vordi-
plomsprüfung der Prüfungsordnung vom 26.6.1998 und der 
dafür nötigen Prüfungsvorleistung äquivalent. Das Modul 
"Technische Informatik 2" nach DPO-2001 gilt als Prüfungsvor-
leistung für die Informatik-C-Vordiplomsprüfung der Prüfungs-
ordnung vom 26.6.1998. Das Modul "Praktische Informatik" 
nach DPO-2001 gilt als Prüfungsvorleistung für die Informatik-
C-Vordiplomsprüfung der Prüfungsordnung vom 26.6.1998. 

Die Module "Mathematik für Informatik 1 und 2" und "Mathe-
matik speziell" sind der Vordiplomsprüfung in Mathematik für 
Informatiker II-IV der Prüfungsordnung vom 26.6.1998 und der 
dafür nötigen Prüfungsvorleistung äquivalent. 

Mindestens 3 Wahlmodule im Anwendungsfach sind der Vor-
diplomsprüfung im Anwendungsfach nach Prüfungsordnung 
vom 26.6.1998 äquivalent. 

Das Modul "Programmierkurs" ist dem "Programmierkurs in 
einer Programmiersprache einer anderen Sprachfamilie" nach 
Prüfungsordnung vom 26.6.1998 äquivalent. 

Der 1. Teil des Doppelmoduls "Softwareprojekt inklusive Prose-
minar" ist dem "Softwarepraktikum" nach Prüfungsordnung 
vom 26.6.1998 äquivalent. 

Das Modul "Praktikum Technische Informatik" ist dem  "Hard-
warepraktikum" nach Prüfungsordnung vom 26.6.1998 äquiva-
lent. 

B .2  Haupts tud ium:  

Die erfolgreiche Teilnahme an einer Stammvorlesung im nicht 
als Prüfungsfach gewählten Fach gemäß Prüfungsordnung vom 
26.6.1998 gilt als äquivalent einem Wahlmodul. 

Die weiterführende Mathematikveranstaltung gemäß Prüfungs-
ordnung vom 26.6.1998 gilt als äquivalent einem Wahlmodul in 
der Mathematik. 

Veranstaltung und Modul "Informatik und Gesellschaft" gelten 
als äquivalent. 

Die Fachprüfung im Anwendungsfach gemäß § 24 (7) der Prü-
fungsordnung vom 26.6.1998 gilt als äquivalent zu Wahlmodu-
len in diesem Anwendungsfach. 

Bei Studierenden, die das Vordiplom nach Prüfungsordnung 
vom 26.6.1998, das Diplom aber nach DPO-2001 ablegen, 
errechnet sich die Gesamtnote nicht aus dem Durchschnitt aller 
Module, sondern nur aus dem Durchschnitt der Module im 
Hauptstudium (Semester 5 bis 8) und der wie üblich doppelt 
gewichteten Bewertung der Diplomarbeit. 

 


